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Satzung zur Änderung der Prüfungsordnung für den Masterstudiengang Wirtschaftsingenieurwesen der 
Mathematisch-Naturwissenschaftlich-Technischen und der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der 
Universität Augsburg vom 08.11.2023 
 
 
Aufgrund von Art. 9 Satz 1 und 2 in Verbindung mit Art. 84 Abs. 2 Satz 1 und Art. 90 Abs. 1 Satz 2 des 
Bayerischen Hochschulinnovationsgesetzes (BayHIG) vom 05.08.2022 (GVBl. S. 414), das zuletzt 
durch Gesetz vom 24.07.2023 (GVBl. S. 455) geändert worden ist, erlässt die Universität Augsburg 
folgende Änderungssatzung: 
 
 

§ 1 
Änderung der Prüfungsordnung 

 
Die Prüfungsordnung für den Masterstudiengang Wirtschaftsingenieurwesen der Mathematisch-
Naturwissenschaftlich-Technischen und der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der Universität 
Augsburg vom 14. Mai 2014, die zuletzt durch Satzung vom 10.01.2019 geändert worden ist, wird wie 
folgt geändert: 
 
 
1. Das Inhaltsverzeichnis wird wie folgt geändert: 
 

a) Die Angabe zu § 4 wird wie folgt gefasst: 
 

„§ 4 Zugang zum Studium, Qualifikation“ 
 

b) Die Angabe zu § 13 wird wie folgt gefasst: 
 

„§ 13 Anerkennung und Anrechnung von Kompetenzen 
 

c)  Die Angabe zu § 23 wie folgt gefasst: 
 

„§ 23 Schutzbestimmungen nach dem Mutterschutzgesetz, dem Bundeselterngeld- 
und Elternzeitgesetz sowie dem Pflegezeitgesetz" 

 
 
2.  § 4 wird wie folgt gefasst: 
 

„§ 4 
Zugang zum Studium, Qualifikation 

 
(1) Die Qualifikation für den Masterstudiengang Wirtschaftsingenieurwesen wird 

nachgewiesen durch: 
 

1. einen Abschluss eines Bachelorstudiengangs oder einen dem gleichwertigen in- 
oder ausländischen ersten berufsqualifizierenden Abschluss, in dem folgende 
Leistungspunkte erworben wurden: 

 
- mindestens 30 im Bereich Betriebswirtschaftslehre, 
 
- mindestens 30 Leistungspunkte in den Bereichen Technische 

Naturwissenschaften/Ingenieurwissenschaften, davon mindestens 6 
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Leistungspunkte im Bereich Chemie und 12 Leistungspunkte in Technischer 
Physik, 

 
- mindestens 15 Leistungspunkte im Bereich Methodische Grundlagen, wie 

zum Beispiel Analysis für Physiker, Ingenieurmathematik, Lineare Algebra, 
Operations Research, oder Stochastik und 

 
- mindestens 10 Leistungspunkte im Bereich Wirtschaftsinformatik, wie zum 

Beispiel Informationsmanagement, Angewandte Programmierung und Data 
Mining; 

 
2. die Feststellung der studiengangsspezifischen Eignung in dem 

Eignungsverfahren für den Masterstudiengang Wirtschaftsingenieurwesen nach 
der Eignungsordnung, die als Anlage 2 einen Bestandteil dieser 
Prüfungsordnung bildet; 

 
3. englische Sprachkenntnisse mindestens auf dem Niveau B1 nach dem 

Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmen (GER); diese Sprachkenntnisse 
gelten als nachgewiesen, wenn eine Hochschulzugangsberechtigung oder der 
erste Hochschulabschluss einer englischsprachigen Bildungseinrichtung 
erworben wurde, wie auch durch das Zeugnis der allgemeinen Hochschulreife 
mit mindestens der Note „ausreichend“ in der fortge-führten Fremdsprache 
Englisch oder ein dem vergleichbarer Schulabschluss, ansonsten kann der 
Nachweis geführt werden durch den erfolgreichen Abschluss eines einschlägi-
gen Test wie etwa TOEFL oder IELTS. 

 
(2) 1Bewerber und Bewerberinnen, die weder ihre Hochschulzugangsberechtigung noch 

ihren ersten berufsqualifizierenden Hochschulabschluss an einer deutschsprachigen 
Bildungseinrichtung erworben haben, müssen Deutschkenntnisse auf dem Niveau C1 
GER nachweisen, der Nachweis kann geführt werden durch den Abschluss eines 
einschlägigen Tests wie etwa DSH-2 oder durch einen vergleichbaren Nachweis. 

 
(3) 1Bewerber und Bewerberinnen, denen in einem Studiengang nach Abs. 1 Nr. 1 für das 

Bestehen des jeweiligen Studiengangs noch maximal 40 Leistungspunkte fehlen, 
werden abweichend von Abs. 1 Nr. 1 unter der auflösenden Bedingung in den 
Masterstudiengang zugelassen, dass sie die Voraussetzungen nach Abs. 1 Nr. 1 bis 
zum Ende des auf die erstmalige Immatrikulation in den Masterstudiengang folgenden 
Semesters nachweisen, wenn die sonstigen Voraussetzungen gegeben sind. 2Der 
Nachweis der Erbringung der Prüfungsleistungen nach Satz 1 erfolgt durch eine 
Bestätigung der jeweiligen Hochschule bzw. der entsprechenden sonstigen Einrichtung 
des Bewerbers oder der Bewerberin. 

 
(4) 1Über die Vergleichbarkeit der Studiengänge nach Abs. 1 Nr. 1 sowie über die 

Gleichwertigkeit der an ausländischen Hochschulen erworbenen Hochschulabschlüsse 
entscheidet der Prüfungsausschuss; Art. 86 Abs. 1 BayHIG gilt sinngemäß. 2Der 
Prüfungsausschuss kann im Rahmen der Zulassung zum Studiengang die Zentralstelle 
für ausländisches Bildungswesen konsultieren.“ 

 
 
3.  § 7 wird folgender Abs. 3 angefügt: 
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„(3) Die Ablegung einer Prüfung, zu der sich der Studierende oder die Studierende 
angemeldet hat, setzt weiter die Immatrikulation in den Masterstudiengang 
Wirtschaftsingenieurwesen voraus.“ 

 
 
4. § 9 Abs. 2 wird wie folgt geändert: 
 

a) Satz 1 wird gestrichen. 
 
b) Der bisherige Satz 2 wird Satz 1 und nach dem Wort „Prüfungsleistungen“ werden die 

Wörter „in schriftlicher Form oder in Textform“ eingefügt. 
 
c) Der bisherige Satz 3 wird Satz 2. 
 
 

5.  § 12 wird wie folgt geändert: 
 
a) Abs. 1 wird wie folgt gefasst: 
 

„(1) Prüfer und Prüferin der Modulprüfungen sind jeweils die Dozenten oder 
Dozentinnen der Lehrveranstaltungen nach § 10 Abs. 2 Satz 7, 9 und 10 und § 
16 Abs. 2 Satz 3, soweit der Prüfungsausschuss keine anderen Prüfer oder 
Prüferinnen bestellt.“  

 
b) In Abs. 2 wird das Wort „Hochschulgesetz“ durch das Wort 

„Hochschulinnovationsgesetz“ ersetzt, und danach die Angabe „(BayHIG)“ eingefügt. 
 
 

6.  § 13 wird wie folgt gefasst: 
 

„§ 13 
Anerkennung und Anrechnung von Kompetenzen 

 
(1) Studienzeiten, Studienleistungen und Prüfungsleistungen werden gemäß Art. 86 Abs. 

1 BayHIG anerkannt, die erbracht wurden 
 

- in anderen Studiengängen an der Universität Augsburg, in anderen 
staatlichen oder staatlich anerkannten Hochschulen in der Bundesrepublik 
Deutschland oder an ausländischen staatlichen oder staatlich anerkannten 
Hochschulen, 

 
- durch die erfolgreiche Teilnahme an einer Fernstudieneinheit im Rahmen 

eines Studiengangs an einer staatlichen oder staatlich anerkannten 
Hochschule in der Bundesrepublik Deutschland oder 

 
- an einer staatlichen oder staatlich anerkannten Hochschule in Bayern im 

Rahmen von Modul- und Zusatzstudien, an der Virtuellen Hochschule Bayern 
oder im Rahmen eines Früh- oder Jungstudiums, 

 
sofern hinsichtlich der erworbenen und der nachzuweisenden Kompetenzen keine 
wesentlichen Unterschiede bestehen. 
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(2) 1Kompetenzen, die im Rahmen sonstiger weiterbildender oder weiterqualifizierender 
Studien oder außerhalb des Hochschulbereichs erworben wurden, können gemäß Art. 
86 Abs. 2 BayHIG angerechnet werden, wenn sie gleichwertig sind. 2Außerhalb des 
Hochschulbereichs erworbene Kompetenzen dürfen höchstens die Hälfte der 
nachzuweisenden Kompetenzen ersetzen. 

 
(3) 1Die Anerkennung und Anrechnung erfolgt auf Antrag des oder der Studierenden an 

den Prüfungsausschuss. 2Im Antrag müssen die zur Anerkennung oder Anrechnung 
gestellten Studienzeiten, Studienleistungen oder Prüfungsleistungen oder die 
außerhochschulisch erworbenen Kompetenzen hinreichend beschrieben werden, um 
die erworbene Kompetenz beurteilen zu können. 3Weiter sind Nachweise über deren 
Erwerb oder ihre Ablegung vorzulegen; hierzu kommen insbesondere in Betracht: 
Nachweise über den erfolgreichen Abschluss von Studiengängen oder Modulen, 
Studiengangs- oder Modulbeschreibungen, Zertifikate oder Praktikumsnachweise. 4Der 
Antrag auf Anerkennung oder Anrechnung von Studienzeiten, Studienleistungen oder 
Prüfungsleistungen ist unzulässig, nachdem das Bestehen oder endgültige 
Nichtbestehen der korrespondierenden Studienleistung oder Prüfungsleistung 
festgestellt ist. 

 
(4) 1Über die Anerkennung und Anrechnung entscheidet der Prüfungsausschuss. 2Für die 

Feststellung der Gleichwertigkeit von Studienzeiten, Studien- und Prüfungsleistungen 
an ausländischen Hochschulen sind die von der Kultusministerkonferenz und der 
Hochschulrektorenkonferenz gebilligten Äquivalenzvereinbarungen sowie Absprachen 
im Rahmen von Hochschulpartnerschaften zu beachten, soweit diese im Einzelfall 
günstigere Bestimmungen enthalten. 3Bei Zweifeln an der Gleichwertigkeit kann die 
Zentralstelle für das ausländische Bildungswesen gehört werden. 4Der Nachweis, dass 
die Voraussetzungen für eine Anerkennung nach Abs. 1 nicht gegeben sind, obliegt 
dem Prüfungsausschuss (Beweislastumkehr). 5Wird die Anerkennung oder 
Anrechnung versagt, so ist dies zu begründen. 

 
(5) Wird die Anerkennung oder Anrechnung versagt, kann die betroffene Person eine 

Überprüfung der Entscheidung durch die Universitätsleitung beantragen, soweit die 
Anrechnung nicht einen Studiengang betrifft, der mit einer staatlichen oder kirchlichen 
Prüfung abgeschlossen wird; die Hochschulleitung gibt der für die Entscheidung über 
die Anrechnung zuständigen Stelle eine Empfehlung für die weitere Behandlung des 
Antrags.“ 

 
 

7. § 23 wird wie folgt gefasst: 
 

„§ 23 
Schutzbestimmungen nach dem Mutterschutzgesetz, dem Bundeselterngeld- und 

Elternzeitgesetz sowie dem Pflegezeitgesetz 
 

Die Inanspruchnahme der Schutzbestimmungen entsprechend den Bestimmungen des 
Gesetzes zum Schutz von Müttern bei der Arbeit, in der Ausbildung und im Studium 
(Mutterschutzgesetz - MuSchG) vom 23.05.2017 (BGBl. I, S. 1228) sowie entsprechend den 
Fristen des Gesetzes zum Elterngeld und zur Elternzeit (Bundeselterngeld- und 
Elternzeitgesetz - BEEG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 05.12.2006 (BGBl I, S. 
2748) und entsprechend den Fristen des Gesetzes über die Pflegezeit (Pflegezeitgesetz - 
PflegeZG) vom 28. Mai 2008 (BGBl I S. 874, 896) in der jeweils geltenden Fassung wird 
ermöglicht.“ 
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8. § 24 wird wie folgt gefasst: 
 

„§ 24 
Nachteilsausgleich 

 
1Zur Wahrung ihrer Chancengleichheit ist auf die besonderen Belange von 
Prüfungskandidatinnen oder Prüfungskandidaten mit Behinderung oder chronischer 
Erkrankung im Sinne des Bayerischen Behindertengleichstellungsgesetzes sowie auf 
Prüfungskandidatinnen oder Prüfungskandidaten in einer besonderen Lebenslage im Sinne des 
Art. 84 Abs. 3 Satz 1 Nr. 8 BayHIG in angemessener Weise Rücksicht zu nehmen. 2Der 
Prüfungsausschuss setzt auf schriftlichen Antrag der Prüfungskandidatin oder des 
Prüfungskandidaten fest, durch welche Maßnahmen ihre oder seine Beeinträchtigung im 
Rahmen des Prüfungsverfahrens angemessen auszugleichen ist. 3Eine Beeinträchtigung im 
Sinne des Satzes 2 ist grundsätzlich nur dann ausgleichsfähig, wenn die abzuprüfenden 
Kompetenzen unberührt bleiben und die Beeinträchtigung mit entsprechenden Maßnahmen im 
späteren Beruf ausgeglichen werden kann. 4Die geltend gemachten Umstände sind darzulegen 
und glaubhaft zu machen. 5Der Nachweis einer Beeinträchtigung aufgrund einer Behinderung 
oder chronischen Erkrankung ist durch ein ärztliches Zeugnis zu führen.“ 
 
 

9. In Anlage 2 wird § 3 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 b) wie folgt gefasst: 
 

„b) im Bereich Werkstofftechnik (Werkstoffkunde, Strukturmaterialien, 
Funktionsmaterialien, Materialeigenschaften usw.),“ 

 
 

§ 2 
Inkrafttreten, Übergangsregelung 

 
(1) Diese Satzung tritt am 09.11.2023 in Kraft. 
 
(2) § 1 Nr. 2 und Nr. 9 gelten erstmalig für den Zugang zum Masterstudiengang 

Wirtschaftsingenieurwesen zum Sommersemester 2024. 
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Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses der Erweiterten Universitätsleitung der Universität 
Augsburg vom 08.11.2023 und der Genehmigung der Präsidentin der Universität Augsburg 
durch Schreiben vom 08.11.2023, Az. M-420-6. 
 
 Augsburg, den 08.11.2023 

i. V. 
 
 

gez. 
 
 
 

Prof. Dr. Andreas Rathgeber 
Vizepräsident 

  
 
Die Satzung wurde am 08.11.2023 in der Universität Augsburg, Universitätsverwaltung, 
Zi. 2057, niedergelegt. Die Niederlegung wurde am 08.11.2023 durch Anschlag in der 
Universität Augsburg bekannt gegeben. Tag der Bekanntmachung ist der 08.11.2023. 
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Berichtigung offensichtlicher Unrichtigkeiten 
 
 
zu § 1 der Satzung zur Änderung der Prüfungsordnung für den Masterstudiengang 
Wirtschaftsingenieurwesen der Mathematisch-Naturwissenschaftlich-Technischen und 
der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der Universität Augsburg vom 08.11.2023 
(Nr. M-420-6-1-004) 

 
 
 

1. In Nr. 7 wird die Überschrift wie folgt gefasst:  
  
 „§ 23 

Schutzbestimmungen nach dem Mutterschutzgesetz, dem 
Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz sowie dem Pflegezeitgesetz“ 

  
  
2. In Nr. 8 wird die Angabe „§ 23“ jeweils durch die Angabe „§ 24“ ersetzt. 
  
  
3. In Nr. 9 wird die Angabe „§ 3 Abs. 1 Nr. 2 b)“ durch die Angabe „§ 3 Abs. 1 

Satz 2 Nr. 2 b)“ ersetzt. 
  
  
  
  

 

Augsburg, den 15.11.2023 
i.V. 
 

gez. 

 

Prof. Dr. Andreas Rathgeber 
Vizepräsident 

 

 


